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Oberlandesgericht Celle hebt Verurteilung von Stefan Silar auf und stellt 

Strafverfahren  ein  

 
Stade / Tostedt.  Auf die Revision des Angeklagten Stefan Silar hat das Oberlandesgericht 
Celle mit Beschluss vom 20.12.2011 ein Urteil des Landgerichts Stade vom 05.08.2011 aus 
Rechtsgründen aufgehoben und das Strafverfahren wegen des Vorwurfs des Landfriedens-
bruchs aufgrund eines sogenannten „Strafklageverbrauchs“ eingestellt. 
 
Silar betreibt im Tostedter Raum das Ladengeschäft "Streetwear", in welchem er Bekleidung 
und Tonträger anbietet, die in der rechtsextremistischen Szene beliebt sind. 
 
Hintergrund der Entscheidung sind Ereignisse von Pfingsten 2010. Damals zog eine Gruppe 
von linksgerichteten Personen zum Ladengeschäft „Streetwear“ des Stefan Silar in Tostedt und 
traf dort auf rechtsgerichtete Personen aus dem Umfeld des Silar. Es kam zu Auseinanderset-
zungen zwischen den beiden Gruppen und der Polizei. Silar war deswegen zum einen mit ei-
nem inzwischen rechtskräftigen Strafbefehl des Amtsgerichts Tostedt vom 28.07.2010 wegen 
Führens einer Schusswaffe ohne eine waffenrechtliche Erlaubnis zu einer Geldstrafe von 15 
Tagessätzen zu je 30 Euro verurteilt worden. 
 
Nachfolgend hat ihn das Amtsgericht - Schöffengericht - Tostedt am 21.02.2011 ebenfalls auf-
grund der Ereignisse von Pfingsten 2010 wegen einer gesonderten prozessualen Tat des 
schweren Landfriedensbruchs zu einer Freiheitsstrafe von 1 Jahr und 6 Monaten verurteilt. Die-
ses Urteil wurde vom Landgericht Stade auf die Berufung des Silar aufgehoben, der nunmehr 
vom Landgericht Stade am 05.08.2011 nur noch wegen Landfriedensbruchs zu einer Freiheits-
strafe von 9 Monaten verurteilt wurde, deren Vollstreckung zudem zur Bewährung ausgesetzt 
wurde. Silar erhielt die Bewährungsauflage, sein Ladengeschäft „Streetwaer“ bis Ende März 
2012 zu schließen. 
 
Das Oberlandesgericht in Celle hob das vorgenannte Berufungsurteil gegen Silar vom 
05.08.2011 nunmehr auf, weil die Tat aus dem Strafbefehl und aus dem angefochtenen Beru-
fungsurteil als eine Tat im prozessualen Sinne anzusehen sei. 
 
Die Staatsanwaltschaft war bei ihrer Anklageerhebung noch davon ausgegangen, dass zwi-
schen dem Landfriedensbruch und dem Waffendelikt entsprechend dem Sachstand in den Er-
mittlungsakten eine wesentliche zeitliche und örtliche Zäsur bestand. Erstmals in der Hauptver-
handlung vor dem Landgericht Stade behauptete Silar, er habe die Waffe bereits längere Zeit 
bei sich gehabt. Das Landgericht Stade hat diese Einlassung zur Grundlage seiner Entschei-
dung gemacht, wobei das Oberlandesgericht Celle diese Feststellungen dahingehend rechtlich 
gewürdigt hat, dass neben der vorangegangenen rechtskräftigen Verurteilung wegen des waf-
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fenrechtlichen Verstoßes eine weitere gesonderte Verurteilung wegen Landfriedensbruchs un-
zulässig sei.  

 


